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Priifbericht «Offset-Geschafte Air2030»
Sehr geehrte Frau Bundesratin

Gerne lassen wir Ihnen unseren Prufbericht «Offset-Geschafte Air2030» zukommen. Unsere
Prufarbeiten fanden zwischen August und Oktober 2021 statt. Den vorliegenden Bericht ha-
ben wir am 16. November 2021 mit dem Rustungschef besprochen. Die Stellungnahmen zu
unserem Bericht sind in Kapitel 9 ersichtlich.

Diese Priifung wurde in Ubereinstimmung mit den internationalen Standards fiir die berufli-
che Praxis der internen Revision durchgefuihrt.

Sollten Sie Fragen zu unserem Bericht haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfu-
gung.

Freundliche Grisse

Interne Revision VBS

Verteiler
—  Generalsekretar VBS

— Rustungschef
—  Geschaftsfuhrer ASIPRO

Interne Revision VBS
Schauplatzgasse 11
3003 Bern
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1 Management Summary

Die vorliegende Prifung ergab, dass die heute bestehenden operativen Prozesse im Bereich
Offset effizient funktionieren. Dabei nehmen die verantwortlichen Personen bei armasuisse
und dem Offset-Biro Bern (OBB) ihre Rollen zielgerichtet wahr. Bei der Bewirtschaftung der
indirekten Offsets besteht zwischen der armasuisse sowie dem OBB eine enge und gut etab-
lierte Zusammenarbeit.

Es zeigte sich wahrend unseren Arbeiten, dass der zielfihrenden Aufsicht Uber die laufen-
den Offset-Geschafte eine grosse Bedeutung zukommt. Gerade im Programm Air2030 brin-
gen die Kompensationsgeschafte ein erhebliches offentliches Interesse mit sich. Daher ist
auch deren politische Bedeutung hoch. Heute stellt diese Aufsicht eine grosse Herausforde-
rung dar, da eine unabhangige Uberwachungsfunktion in den bestehenden Strukturen und
Ablaufen nicht vorgesehen ist. Die bestehende Aufsicht basiert auf einer Art Selbstkontrolle,
die gemeinsam von armasuisse und Schweizer Wirtschaftsverbanden (vertreten durch den
Verein ASIPRO") wahrgenommen wird. Diese Public Private Partnership (PPP) bringt ein
Beziehungs- und Interessengeflecht mit sich, das der Glaubwirdigkeit gegentiber Dritten
nicht forderlich ist. Weiter flhrt das Konzept der Selbstiiberwachung den Ristungschef in ein
Rollendilemma. Einerseits hat er die Gesamtverantwortung fiir die Beschaffung von Ris-
tungsgutern inne. Da die Offset-Verpflichtungen Bestandteil der Beschaffungsvertrage sind,
soll er andererseits mittels Offset-Geschaften Wirtschaftsférderung im Bereich der sicher-
heitsrelevanten Technologie- und Industriebasis (STIB) fur die Schweiz betreiben und die
dazu notwendige Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Diese Mehrfachrolle bringt mit sich, dass
verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden missen. Dies entspricht aus un-
serer Sicht nicht den heutigen Public Corporate Governance Anforderungen.

Zudem wird der in der Offset-Policy? beschriebene Verwendungszweck des Offset-Promil-
les nicht einheitlich interpretiert. Schliesslich sollte die Transparenz zu den Offset-Geschaf-
ten weiter verbessert werden. Vor allem bei den Kriterien, die zur Anrechenbarkeit von Off-
set-Geschaften flhren, besteht Ermessenspielraum. Wesentliche Einschatzungen werden
heute nicht offengelegt.

Aus der Prufung ergeben sich daher drei Empfehlungen. Einerseits sollte das VBS eine un-
abhangige Offset-Aufsicht etablieren. Mit dieser kdnnte das Vertrauen in die Offset-Ge-
schéafte, gerade auch beim Programm Air2030, gesteigert werden. Andererseits ist der Ver-
wendungszweck des Offset-Promilles zu klaren und allenfalls die Offset-Policy anzupassen.
Schliesslich ist die Transparenz bei Offset-Geschaften weiter zu erhéhen. Dazu gehort, dass
die wesentlichen Einschatzungen, die zur Anrechenbarkeit von Offset-Geschéften flhren, of-
fengelegt werden.

T Association for Swiss Industry Participation in Security and Defence Procurement Programs
2 armasuisse, Offset-Policy vom 01.07.2021 (10.12.2021)
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2 Offset-Geschafte: Ein Kurzuberblick

Basierend auf den Grundsatzen des Bundesrates fir die Ristungspolitik des VBS? und der
Ristungsstrategie* regelt armasuisse in der Offset-Policy die Durchfiinrung und Kontrolle
von Offset-Geschéften bei Ristungsbeschaffungen im Ausland. Um dabei den Erhalt und
Aufbau von sicherheitsrelevanten Schwerpunkttechnologien und industriellen Kernfahigkei-
ten und Kapazitaten in der Schweiz zu unterstiitzen, verpflichtet armasuisse auslandische
Rustungslieferanten ab einem Beschaffungsvolumen von 20 Millionen Franken zu einer in-
dustriellen Zusammenarbeit mit der STIB. Dadurch soll die wehrtechnische Abhangigkeit
vom Ausland im Bereich der sicherheitsrelevanten Schwerpunkttechnologien reduziert und
die Versorgungssicherheit der Schweizer Armee gestarkt werden. Die folgenden beiden Off-
set-Arten werden unterschieden:

— Direkter Offset bezeichnet die industrielle Zusammenarbeit zwischen einem auslandi-
schen Rustungslieferanten und der STIB im Rahmen einer Offset-Verpflichtung, die in
das zu beschaffende Ristungsmaterial fliesst. Direkter Offset findet unter anderem in
Form von Voll- oder Teillizenzfertigungen, Unterlieferantenverhaltnissen und Joint Ven-
tures statt.

— Indirekter Offset bezeichnet die industrielle Zusammenarbeit zwischen einem auslandi-
schen Rustungslieferanten und der STIB im Rahmen einer Offset-Verpflichtung, die
nicht in das zu beschaffende Ruistungsmaterial fliesst. Indirekter Offset findet unter an-
derem in Form von Industrie- und Forschungsauftragen, Technologie- und Know-how-
Transfers sowie Marketingunterstutzung statt.

Um eine mdglichst zielgerichtete Umsetzung der Offset-Policy zu gewahrleisten, pflegt ar-
masuisse einen engen Austausch mit der STIB. Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen ei-
ner PPP mittels einer Vereinbarung zwischen armasuisse und dem Verein ASIPRO geregelt.
ASIPRO vertritt die STIB in Offset-Angelegenheiten und betreibt als Tragerverein das OBB.
Mit ASIPRO hat armasuisse 2021 eine neue Vereinbarung® unterzeichnet. Das OBB ist An-
laufstelle fur die STIB bei Offset-Fragen und unterstiitzt armasuisse bei der Kontrolle und
Buchflhrung von Offset-Geschéften. Zur Finanzierung des OBB, einer Treuhandstelle, einer
Revisionsstelle und einer externen Prufinstanz wird von den Schweizer Beglnstigten ein
Promille des bei indirekten Offset-Geschaften anerkannten Betrags erhoben.

Zur Férderung der Transparenz kommen Steuerungs- und Controlling-Instrumente zur An-
wendung. In Zusammenarbeit mit dem OBB sorgt armasuisse flr eine offene Kommunikation
an die relevanten Anspruchsgruppen. armasuisse veroéffentlicht Gberdies die wichtigsten
Kennzahlen zu laufenden Offset-Verpflichtungen im &ffentlich einsehbaren Offset-Register®.

Grundsatze des Bundesrates fiir die Ristungspolitik des VBS vom 24.10.2018 (10.12.2021)
VBS, Ristungsstrategie vom 01.01.2020 (10.12.2021)

Vereinbarung armasuisse-ASIPRO vom 22.04.2021 (10.12.2021)

armasuisse, Offset-Register (10.12.2021)
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3 Auftrag, Methodik und Abgrenzung

Die Chefin VBS beauftragte die Interne Revision VBS (IR VBS) am 4. Juni 2021, die Offset-
Geschafte Air2030 bei armasuisse zu prifen. Dabei soll beurteilt werden, ob beim Programm
Air2030 die notwendigen Vorkehrungen (z. B. bezlglich Kontrolle und Transparenz) getrof-
fen worden sind, um die Offset-Geschéafte angemessen zu bewirtschaften.

Dazu analysierten wir 6ffentlich zugangliche Unterlagen (Offset-Register) sowie die uns zur
Verfugung gestellten Dokumente (z. B. Offset-Konzepte von Lieferanten, Prozessbeschrei-
bungen und Protokolle). Zudem flhrten wir strukturierte Befragungen mit im Prozess invol-
vierten Schlisselpersonen durch. Ebenfalls nahmen wir im OBB Prifhandlungen vor und be-
fragten den Geschéftsfiihrer von ASIPRO. Weiter berticksichtigen wir wahrend unserer Ar-
beit die Ergebnisse aus folgenden Berichten:

— Analyse Gruter «Die Beurteilung von Offsets bei Rustungsbeschaffungen» aus dem
Jahr 20197

—  Evaluation der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK) «Controlling von Offset-
Geschaften» aus dem Jahr 2021. Die diesbeziiglichen Ergebnisse sind jedoch noch
nicht 6ffentlich zuganglich.

Das Evaluationsverfahren zu Air2030 und die damit verbundene Bewertung der Offset-Krite-
rien bei der Beschaffung des neuen Kampflugzeugs sowie der fir bodengestiitzte Luftvertei-
digung grosserer Reichweite (BODLUV GR) waren nicht Gegenstand dieser Prufung. Zudem
fokussierten wir wahrend unseren Arbeiten auf die zuklinftige Bewirtschaftung der Offset-Ge-
schafte beim neuen Kampflugzeug sowie beim System BODLUV GR. Die beiden weiteren
Projekte, welche zum Programm «Air2030» gehdren, sind die Erneuerung des Flhrungs-
und Kommunikationssystems des Luftraumiberwachungs- und Einsatzleitsystems (C2Air)
sowie die Erneuerung der Sensorsysteme des Luftraumiberwachungs- und Einsatzleitsys-
tems (SkyView). Diese beiden Projekte waren nicht Gegenstand dieser Priifung.

4 Wiirdigung

Wahrend unserer Prifung trafen wir bei armasuisse, aber auch beim OBB, ausnahmslos en-
gagierte Mitarbeitende, die uns unterstitzt und Informationen transparent zur Verfliigung ge-
stellt haben. Zudem gewannen wir den Eindruck, dass all unseren Ansprechpersonen die
ordnungsgemasse und transparente Bewirtschaftung von Kompensationsgeschéaften ein
wichtiges Anliegen ist. Wir bedanken uns bei den beteiligten Personen fir die zielflhrende
Zusammenarbeit.

7 Griter Kurt (2019): Die Beurteilung von Offsets bei Ristungsbeschaffungen vom 30.04.2019 (10.12.2021)
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5 Offset im Programm Air2030

5.1 Allgemein

Am 30. Juni 2021 hat sich der Bundesrat zugunsten von 36 Kampfflugzeugen des Typs
F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin und von 5 Feuereinheiten des Typs Patriot des
US-Herstellers Raytheon entschieden. Fir die Beschaffung der neuen Kampflugzeuge sind
bis zu 6 Milliarden Franken, fir die Beschaffung der bodengestitzten Luftverteidigung gros-
serer Reichweite bis zu 2 Milliarden Franken vorgesehen. Die Auslieferung neuer Kampfflug-
zeuge und eines Systems der bodengestutzten Luftverteidigung grésserer Reichweite erfolgt
voraussichtlich ab 2025 bis 2030.

5.2 Basis fiir die Kompensationsgeschifte

Der Beschaffungsvertrag bildet die Basis fiir die direkten, der Offset-Vertrag fir die indirekten
Offsets. Erst mit der Unterzeichnung dieser Dokumente gehen die Hersteller eine rechtliche
Verpflichtung ein, die Kompensationsgeschéafte abzuwickeln. Dies bringt mit sich, dass bei
Vertragsunterzeichnung noch nicht abschliessend bestimmt ist, welche Firmen in der
Schweiz Auftrage von Lockheed Martin beziehungsweise Raytheon erhalten werden. Aller-
dings sind heute viele der am direkten Offset beteiligten Schweizer Firmen (als Unterlieferan-
ten der auslandischen Hersteller) bekannt und in den jeweiligen Offset-Konzepten erwahnt.
Die Vertragsdokumente werden jedoch erst unterzeichnet, sobald das Resultat der erneut
moglichen Volksabstimmung vorliegt.

5.3 Offset-Vorgaben

Bei der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge muss der Hersteller 60 Prozent des Vertrags-
werts (Offset-Quote) und bei BODLUV GR 100 Prozent des Vertragswerts durch die
Vergabe von Auftragen, insbesondere an die sicherheitsrelevante Industrie in der Schweiz,
kompensieren. Davon soll wie folgt in direkte und indirekte Offsets aufgeteilt werden?:

—  Neues Kampfflugzeug: 20 Prozent direkt / 40 Prozent indirekt (STIB)
— BODLUV GR: 20 Prozent direkt / 40 Prozent indirekt (STIB) / 40 Prozent
indirekt (ausserhalb STIB)

Die aufgefihrten Prozentsatze wurden vom VBS in den «Anforderungen an die Beschaffung
eines neuen Kampfflugzeugs (NKF) und eines neuen Systems der bodengestitzten Luftver-
teidigung grésserer Reichweite (BODLUV GR)» festgehalten und sind als Richtwerte zu ver-
stehen. Darin wurde auch festgelegt, dass bei den Kompensationsgeschéaften die Landesre-
gionen angemessen bericksichtigt werden (Verteilschlissel: 65 Prozent Deutschschweiz,

8  Anforderungen an die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs (NKF) und eines neuen Systems der boden-
gestitzten Luftverteidigung grésserer Reichweite (BODLUV GR) vom 10.01.2020 (10.12.2021)
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30 Prozent Westschweiz, 5 Prozent Italienische Schweiz). Die jeweiligen Unternehmen er-
halten damit Zugang zu Spitzentechnologien und neuen (auslandischen) Absatzmarkten, die
auch nach Wegfall oder Erfullung der Offset-Verpflichtungen erhalten bleiben. Ebenfalls kann
damit der Einstieg in die Lieferketten von Herstellern sowohl im zivilen als auch im militari-
schen Bereich erreicht werden.

54 Offset-Prozess, Monitoring und Offset-Register

Der Offset-Prozess, der im Beschaffungsablauf zum Programm Air2030 durchgefihrt wird,
wird genau gleich abgewickelt wie bei allen anderen Ristungsbeschaffungen. Basis dazu bil-
det die Offset-Policy. Direkte Offsets werden unter der Federfihrung von armasuisse bewirt-
schaftet. Bei indirekten Offsets erfolgt die Bewirtschaftung durch den Verein ASIPRO, unter
Beizug von armasuisse. Bei ASIPRO handelt es sich um eine Partnerschaft von Industriever-
banden (Swissmem, GRPM, Swissmechanic und digitalswitzerland). Dieser Zusammen-
schluss von Interessengruppen betreibt Gber den Verein ASIPRO das OBB. Dieses prift die
von den Herstellern gemeldeten Offset-Geschafte auf deren Konformitat mit den Offset-Re-
geln. So muss es sich bei den deklarierten Offset-Geschaften zum Beispiel um zusatzliche
Auftrage fir die Schweizer Unternehmen handeln und auch der Schweizer Wertschépfungs-
anteil ist ein wichtiger Faktor. Der Einbezug der Industrieverbande bringt zusatzliche Fach-
kompetenz und Industrieerfahrung. Neben der Uberwachung der Offset-Geschafte vermittelt
das OBB Industriekontakte fur potenzielle Offset-Projekte.

Die Umsetzung der Offset-Geschéafte wird — unter der Gesamtverantwortung der armasuisse
— mit einem Monitoring und Controlling Uberwacht. Das OBB fuhrt fur alle direkten und indi-
rekten Kompensationsgeschéafte die Offset-Buchhaltung. Daraus wird das 6ffentlich zugangli-
che Offset-Register erstellt und auf der Webseite der armasuisse publiziert (vgl. auch Ab-
schnitt 6.5).

5.5 Kosten

Schliesslich sei erneut festgehalten, dass Offsets auch Kosten verursachen, die sich in hdhe-
ren Preisen ausdriicken. Die Grosse der Differenz ist umstritten®. Sie hangt unter anderem
davon ab, wie wettbewerbsstark die Schweizer Unternehmen sind, die Offset-Auftrage erhal-
ten. Wichtig ist, dass bei der Abwicklung der Offset-Geschafte Transparenz besteht. Im 6f-
fentlich einsehbaren Register (sieche Abschnitt 5.4) sind alle Unternehmen aufgelistet, die
Offset-Auftrage erhalten haben. An dieser Stelle verzichten wir auf weitere Ausfihrungen zu
den Kosten von Offset-Geschaften.

9 vgl. Bericht Griiter, a. a. O., Seite 17
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6 Governance bei Offset-Geschaften

6.1 Einleitende Uberlegung zur Aufsicht

Einleitend halten wir fest, dass die heute bestehenden operativen Prozesse im Bereich Off-
set effizient funktionieren. Dabei nehmen die verantwortlichen Personen bei armasuisse und
dem OBB ihre Rollen zielgerichtet wahr. Bei der Bewirtschaftung der indirekten Offsets be-
steht zwischen der armasuisse sowie dem OBB ein enges und gut etabliertes Zusammen-
spiel.

Wahrend unseren Arbeiten zeigte sich, dass der zielfihrenden Aufsicht uiber die laufenden
Offset-Geschifte eine grosse Bedeutung zukommt. Gerade im Programm Air2030 bringen
die Kompensationsgeschéfte ein erhebliches offentliches Interesse mit sich. Daher ist auch
deren politische Bedeutung hoch. Heute stellt diese Aufsicht Gber die Offset-Geschéfte eine
grosse Herausforderung dar, da eine wirklich unabhangige Uberwachungsfunktion in den be-
stehenden Strukturen und Ablaufen nicht vorgesehen ist. Weder im revidierten Ubereinkom-
men Uber das 6&ffentliche Beschaffungswesen™ noch in den Grundséatzen des Bundesrates
fur die Rustungspolitik des VBS, und auch nicht in der daraus abgeleiteten Ristungsstrate-
gie, sind die Verantwortlichkeiten zur Aufsicht Giber die Kompensationsgeschafte ausgefihrt.
Erst in der Offset-Policy, die vom Ristungschef unterzeichnet wurde, wird folgendes festge-
halten:

«Eine Offset-Aufsicht, bestehend aus Vertretern von armasuisse und dem ASIPRO-Vor-
stand, steuert und liberwacht die fachliche Zusammenarbeit zwischen armasuisse und dem
OBB. Sie entscheidet abschliessend tiber die Anrechenbarkeit und Bewertung von indirekten
Offsetgeschéften, die in Ausnahmeféllen von der Offset-Policy abweichen. Entscheide wer-
den in der Regel einvernehmlich getroffen. Der Riistungschef ist Vorsitzender und entschei-
det bei Meinungsverschiedenheiten abschliessend.»’

Dieses Konzept der Selbstiiberwachung fihrt den Ristungschef in ein Rollendilemma. Einer-
seits hat er die Gesamtverantwortung fur die Beschaffung von Ristungsgutern inne. Da die
Offset-Verpflichtungen Bestandteil der Beschaffungsvertrage sind, soll er andererseits mittels
Offset-Geschaften Wirtschaftsforderung im Bereich der STIB fir die Schweiz betreiben und
die dazu notwendige Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Diese Mehrfachrolle bringt mit sich,
dass verschiedene zum Teil gegenlaufige Interessen unter einen Hut gebracht werden mis-
sen. Dies entspricht aus unserer Sicht nicht den heutigen Public Corporate Governance An-
forderungen.

10 Revidiertes Ubereinkommen vom 15.04.1994 (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen (SR 0.632.231.422)
(10.12.2021)
1 armasuisse, Offset-Policy vom 01.07.2021, a. a. O., Seite 14
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Wir sehen diesbezlglich enge Parallelen zur Steuerung von bundesnahen Betrieben und
schliessen diese Einleitung mit folgendem Zitat ab:

«Eine wichtige Aufgabe der Public Corporate Governance ist es, potenzielle Ziel- und Inte-
ressenkonflikte zu erkennen und transparent darzustellen. Dies hilft dem Bund, Entscheide in
Kenntnis der verschiedenen Interessenlagen und unter bewusster Prioritdtensetzung zu tref-
fen. Eine zentrale Voraussetzung ist die konsequente Rollentrennung innerhalb der Bundes-
verwaltung.»'?

6.2 Zusammenspiel zwischen armasuisse und ASIPRO

Feststellung: Das Programm «Air2030» bringt mit sich, dass ein erheblicher (noch nie dage-
wesener) Anteil an indirekten Offset-Geschaften abgewickelt werden soll. Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass dazu ein regelmassiger Informationsaustausch und eine enge Zusam-
menarbeit zwischen der Beschaffungsstelle und der Wirtschaft notwendig ist. Um diese Ko-
operation zu etablieren, besteht seit dem Jahr 2009 eine Vereinbarung zwischen armasuisse
und den interessierten Industrieverbanden. Darin wird festgehalten, wie die effiziente, zielge-
richtete und nachhaltige Umsetzung der strategischen Offset-Ziele erreicht werden kann.
Heute wird in der Vereinbarung auch die Offset-Aufsicht naher beschrieben.

Wie bereits angetdnt, hat sich diese PPP mit ASIPRO in den letzten Jahren gut etabliert. Die
fortwahrende Zusammenarbeit bringt mit sich, dass sich die jeweiligen Ansprechpersonen
gut kennen und enge Beziehungen bestehen (zwei Verantwortungstrager bei ASIPRO haben
langjahrige Erfahrung in der Ristungsindustrie und waren bis vor 10 bzw. 18 Jahren Kader-
mitarbeitende der armasuisse/Gruppe Ristung). Zudem ist heute der Leiter des OBB in die
offsetrelevanten Arbeitsprozesse der armasuisse integriert. Daher besitzt er eine E-Mail-Ad-
resse von armasuisse und hat bei ihr auch seine Burordumlichkeiten bezogen. In der Verein-
barung zwischen armasuisse und ASIPRO ist geregelt, dass die armasuisse die Infrastruktur
fur das OBB zur Verflugung stellt.

Jedoch stellen wir fest, dass der Leiter OBB eine Personensicherheitsiuberprifung durchlau-
fen hat. Zudem haben alle Stellen von ASIPRO inkl. OBB eine Vertraulichkeitsvereinbarung
gegenlber armasuisse unterzeichnet. Weiter hat ASIPRO erstmals im Jahr 2021 eine ex-
terne, unabhangige Prifinstanz beauftragt, stichprobenartig Kurzbeurteilungen bei den be-
gunstigten Schweizer Lieferanten der indirekten Offset-Geschafte vorzunehmen. Dabei wer-
den die Offset-Deklarationen der Lieferanten einer Analyse unterzogen. In diesem Jahr wur-
den bisher mehrere solche Kurzbeurteilungen durchgefiihrt. Eine davon fihrte dazu, dass
die Offset-Deklaration nachtraglich nicht akzeptiert wurde und das Offset-Promille dieser
Firma zuruckerstattet wurde. Die armasuisse wird laufend Uber die Resultate dieser Kurzbe-
urteilungen informiert.

12 Vetter Jonas, Cortesi Jacqueline: Corporate Governance fiir bundesnahe Unternehmen | Die Volkswirtschaft -
Plattform fiir Wirtschaftspolitik 5/2018 (10.12.2021)
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Beurteilung: Obwohl ASIPRO seit kurzem unabhangige Kurzbeurteilungen beauftragt, ge-
wannen wird den Eindruck, dass das OBB von aussen eher als Bestandteil von armasuisse
angesehen werden kann und weniger als Akteur der Schweizer Wirtschaft. Die beiden Mitar-
beitenden des OBB haben innerhalb der armasuisse Zugang zu den relevanten Entschei-
dungstragern, welche die laufenden Beschaffungsprozesse leiten. Zudem pflegen die Vor-
standsmitglieder von ASIPRO wahrend den Aufsichtssitzungen einen direkten Austausch mit
dem Rustungschef. Da dieses Aufsichtsgremium in den kommenden Jahren starker im 6f-
fentlichen Fokus stehen wird, erachten wir dieses langjahrig etablierte, enge Beziehungs-
und Interessengeflecht gegeniiber Dritten als heikel®. Dieses ist der Glaubwirdigkeit in die
Offset-Geschafte nicht forderlich. Aus unserer Sicht entspricht daher auch das heutige Kon-
zept der «gut etablierten Selbstkontrolle» nicht der 6ffentlichen Erwartungshaltung. Um die
Offset-Geschafte, welche aus dem grdssten in der Schweiz je durchgeflihrten Ristungspro-
jekt resultieren, angemessen zu Uberwachen, muss mehr Unabhangigkeit von Beschaffung
und Wirtschaft verlangt werden.

6.3 Das Offset-Promille

Feststellung: ASIPRO finanziert seine Leistungen aus Mitgliederbeitragen, freiwilligen Beitra-
gen und sonstigen Zuwendungen. Zudem legt die Offset-Policy fest, dass ASIPRO zur Fi-
nanzierung des OBB, einer Treuhandstelle, einer Revisionsstelle und einer externen Prif-
instanz eine Aufwandgebuhr (das sogenannte Offset-Promille) erheben darf. Basis dazu bil-
det der Vertragswert des jeweiligen indirekten Offset-Geschéfts. Ein allfalliger Multiplikator
(siehe Abschnitt 6.4) wird dabei nicht bertcksichtigt. Das Offset-Promille wird jeweils durch
die begulnstigte Schweizer Firma bezahlt, welche das Offset-Geschaft zugesprochen erhielt.
armasuisse ist gegenuber ASIPRO zu keinerlei finanziellen Leistungen verpflichtet. Die Ver-
einbarung zwischen armasuisse und ASIPRO halt fest, dass die Offset-Aufsicht iber Finanz-
zahlen und geplante Aktivitaten von ASIPRO ohne Abgabe der jeweiligen Dokumente infor-
miert wird.

Wahrend unserer Prifung stellten wir fest, dass ASIPRO mit dem erhobenen Offset-Promille
im Jahr 2019 die Abstimmungskampagne «JA zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge» mit

200'000 Franken unterstitzt hat. Zudem fihrt ASIPRO Netzwerkanlasse mit Wirtschaftsver-

tretenden durch, die teilweise ebenfalls Uber das Promille finanziert werden.

Beurteilung: Die Offset-Policy fuhrt « Abstimmungsfinanzierung» und «Netzwerkanlasse»
nicht als Aktivitaten auf, die mit dem Offset-Promille finanziert werden durfen. Solche Tatig-
keiten mussen aus unserer Sicht von den Mitgliedern von ASIPRO selbst getragen werden.
Insgesamt kommen wir zum Schluss, dass der in der Offset-Policy beschriebene Verwen-
dungszweck des Offset-Promilles nicht einheitlich interpretiert wird.

3 Siehe dazu Abschnitt 3 des Verhaltenscodexes Bundesverwaltung vom 15.08.2012 https://www.epa.ad-

min.ch/dam/epa/de/dokumente/aktuell/medienservice/120 verhaltenskodex.pdf.download.pdf/120 verhalten-
scodex_d.pdf (10.12.2021)
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6.4 Ermessensspielraum bei der Beurteilung der Anrechenbarkeit

Feststellung: Unsere Prifung zeigte, dass Offset-Geschafte eine hohe Komplexitat mit sich

bringen. Zudem werden bei der Festlegung der Anrechenbarkeit verschiedene Einschatzun-
gen herangezogen, bei welchen ein erheblicher Ermessensspielraum besteht. Als Beispiele
nennen wir

— die Sicherheitsrelevanz der jeweiligen Technologie (Policy 5.1),

— die Zusatzlichkeit des Offset-Geschafts (Policy 5.3),

— der Anteil der schweizerischen Wertschépfung (Policy 5.5) oder

— der Multiplikator, mit welchem der riistungspolitische Wert eines Offset-Geschafts her-
geleitet wird (Policy 5.6).

Die Herleitung dieser Kriterien ist keine exakte Wissenschaft und kann von verschiedenen
Personen unterschiedlich beurteilt werden. Unsere Prufung zeigte, dass diese Einschatzun-
gen heute allesamt von Fachexpertinnen und Fachexperten (aus Beschaffung und Wirt-
schaft) vorgenommen werden. Jedoch kénnte es durchaus sein, dass dabei, allenfalls auch
unbewusst, Eigeninteressen in die Einschatzungen einfliessen. Zum besseren Verstandnis
erlautern wir die Thematik kurz anhand der Multiplikatoren:

Der rustungspolitische Wert eines Offset-Geschafts kann hoher liegen als die finanziellen
Aufwendungen des auslandischen Lieferanten. Als Ausgleich kann armasuisse den Ge-
schaftswert mit einem Faktor von 1 bis 3 multiplizieren. Dabei kann der auslandische Liefe-
rant einen Multiplikator vorgangig bei armasuisse schriftlich beantragen. armasuisse ent-
scheidet gemeinsam mit dem OBB fallweise Uber die Anwendung und Héhe eines Multiplika-
tors anhand der geforderten industriellen Kernfahigkeiten und sicherheitsrelevanten Techno-
logien bzw. der gewonnenen Einsatz- oder Supportautonomie in Bezug auf das beschaffte
Rustungsmaterial. Der Entscheid wird gegenliber dem auslandischen Lieferanten jeweils
schriftlich begrundet.

Aus unserer Sicht erfolgt die Beurteilung, welcher Multiplikator bei einem Offset-Geschaft zur
Anwendung kommt, in einer adaquaten Form. Die Einschatzung unterliegt dem Vier-Augen-
Prinzip und wird angemessen dokumentiert.

Trotzdem kann der Eindruck entstehen, dass beim direkten Offset die armasuisse sowie die
auslandischen Lieferanten beide das Interesse haben, einen mdéglichst hohen Multiplikator
anzuwenden. armasuisse kann damit den Beschaffungsablauf effizient halten und muss we-
niger Offset-Antrage bewirtschaften. Der Lieferant erfllt mit einem hohen Multiplikator
schneller seine Offset-Verpflichtung.

Interessant ist, dass beim indirekten Offset eine andere Interessenlage bestehen kann.
Zwar haben armasuisse und der auslandische Lieferant nach wie vor die zuvor aufgeflhrten
Interessen. Jedoch kann ASIPRO das Interesse haben, einen mdglichst tiefen Multiplikator

11/15



A 2021-12 Prifbericht «Offset-Geschéfte Air2030» I

zu erreichen, da das Offset-Promille auf dem anerkannten Offset-Betrag erhoben wird und
dabei der Multiplikator nicht berticksichtigt wird (siehe auch Abschnitt 6.3).

Beurteilung: Wir kommen zum Schluss, dass heute die involvierten Akteure beim Vornehmen
der Einschatzungen nach bestem Wissen und Gewissen agieren. Jedoch kénnen im Prozess
zur Bewirtschaftung der Offset-Geschafte Interessen bestehen, die — allenfalls auch unbe-
wusst — in Beurteilungen einfliessen. Eine unabhangige Aufsicht kdnnte hierbei einen Beitrag
leisten, damit die vorgenommenen Einschatzungen von allen Anspruchsgruppen akzeptiert
werden.

6.5 Transparenz bei der Offenlegung von Offset-Geschaften

Feststellung: Die Offset-Buchhaltung wird heute durch das OBB gefuhrt. Die daraus resultie-
renden Angaben bilden die Basis flr das Offset-Register, welches durch die armasuisse be-
wirtschaftet und 6ffentlich zuganglich gemacht wird. Sobald im Rahmen eines Rustungspro-
jekts Offset-Geschafte abgewickelt werden, wird heute im Register u. a. der Name des Be-
schaffungsprojekts, der Name des auslandischen Herstellers, der Name des berucksichtig-
ten Schweizer Unternehmens sowie dessen Sprachregion und die stichtagsbezogene noch
offene Offset-Verpflichtung (ausgedriickt in Millionen Franken) ausgewiesen. Bei zusatzli-
chen Angaben wie zum Beispiel zum Auftragsumfang, zur Art des Auftrags sowie zum Da-
tum und zur Laufzeit des Auftrages, wirde es sich um Angaben handeln, die dem Geschéafts-
geheimnis unterstehen. Daher werden diese Informationen nicht publik gemacht. Die be-
troffenen Unternehmen mussten einer Publikation zustimmen, wovon grundsatzlich nicht
ausgegangen werden kann. Es ist geplant, dass beim Programm Air2030 genau die gleiche
Transparenz bezuglich Offset-Geschaften geschaffen wird, wie bei allen anderen Rustungs-
beschaffungen.

Wir stellten fest, dass armasuisse laufend Verbesserungen bei der Transparenz von Offset-
Geschaften vornimmt. Zum Beispiel wurde im Sommer 2021 ein neues Faktenblatt'™ auf der
Webseite von armasuisse aufgeschaltet, welches das Thema Offset in einfachen Worten
umschreibt und mit verstandlichen Grafiken illustriert. Ebenfalls wird das Offset-Register lau-
fend erweitert.

Jedoch priften wir im Rahmen unserer Arbeiten primar, ob die Transparenz-Empfehlung aus
dem Gruter-Bericht von armasuisse umgesetzt wurde. Diese lautete wie folgt:

«Transparenz ist bei Kompensationsgeschéften zentral. Nur wenn die Einhaltung der Krite-
rien fiir die generelle und spezifische Anrechenbarkeit nachgewiesen und kontrolliert wird,
besteht Gewissheit, dass die Offset-Policy wirksam umgesetzt wird. Das 6ffentlich einseh-

4 Infografik Offset (10.12.2021)
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bare Offsetregister ist auszubauen. Im Register sollte die Einhaltung der verschiedenen Kri-
terien ausgewiesen werden. Insbesondere sind Angaben Uber die Zusétzlichkeit und Bran-
chenzugehérigkeit, das Banking und die Swaps aufzunehmen.»'®

Bis heute wurde dieser Empfehlung wenig Rechnung getragen, denn im 6ffentlichen Offset-
Register sind diese Punkte kaum abgebildet worden. Zudem ist uns aufgefallen, dass im
Rahmen der 6ffentlichen Kommunikation zum Programm Air2030 dargelegt wurde, dass der
prozentuale Erfillungsgrad der Offset-Verpflichtung ebenfalls im Register ausgewiesen wird.
Jedoch wurde diese zusatzliche Offenlegung nie umgesetzt, da der prozentuale Erfullungs-
grad Ruickschlisse auf den Vertragswert ermdglicht und allenfalls das Geschaftsgeheimnis
verletzen kdnnte. Zudem stellten wir fest, dass bei der Deklaration, ob es ich um direkte oder
indirekte Offsets handelt, im Register vereinzelt «Direkt / Indirekt» angegeben wird.

Beurteilung: Da das Geschaftsgeheimnis der Lieferanten geschitzt werden muss, wird die
vollumfangliche Transparenz bei Offset-Geschaften wohl kaum je méglich sein. Jedoch ver-
treten wir die Haltung, dass auch im Bereich der Transparenz eine weisungsberechtigte aus-
senstehende Aufsicht mehr Druck erzeugen kdnnte als die heute bestehende Selbstregulie-
rung, welche von den Interessen der Beschaffungsstelle sowie der Wirtschaft gepragt wird.
Wir vertreten die Haltung, dass beim grossten Rustungsprojekt, welches in der Schweiz je
abgewickelt wird, eine maximale Transparenz bestehen muss und der diesbezlglichen Er-
wartungshaltung der Offentlichkeit entgegengetreten werden muss. Dies ist heute noch nicht
der Fall, da relevante Einschatzungen, die zur Anrechenbarkeit von Offset-Geschaften flih-
ren, nach wie vor nicht offengelegt werden.

7 Bewaltigung des Offset-Volumens Air2030

Feststellung: Die Frage, ob das mit dem Programm Air2030 anfallende Offset-Volumen von
armasuisse und vom OBB bewaltigt werden kann, konnten wir nicht abschliessend klaren.
Von armasuisse und dem OBB werden folgende wesentlichen Argumente ins Feld geflihrt,
die daflirsprechen, das Volumen bewaltigen zu kénnen:

— Die Offset-Geschéafte werden Uber eine lange Zeitdauer abgewickelt werden (nach heu-
tigem Kenntnisstand voraussichtlich bis Ende des Jahres 2034). Daher wird jahrlich
etwa das gleiche Volumen erwartet wie bisher.

— armasuisse und das OBB haben bereits Vorkehrungen getroffen, die Personalressour-
cen leicht zu erhéhen, um die Offset-Geschéafte zielfiUhrend bewirtschaften zu kénnen.

— armasuisse digitalisiert derzeit den Offset-Prozess. Auch das OBB ist in diese Digitali-
sierung eingebunden. Dies wird dazu flhren, dass die Offset-Abwicklung noch effizien-
ter wird und die Durchlaufzeit der Geschafte erhdht werden kann. Ebenfalls wird dies

-

5 vgl. Bericht Grlter, a. a. O., Seite 21
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dazu fuhren, dass eine erhdhte Transparenz im Prozess besteht und eine bessere Auf-
sicht wahrgenommen werden kann.

Beurteilung: Wir vertreten die Haltung, dass armasuisse und das OBB das Volumen bewalti-
gen konnen. Sollte es zu einem erheblichen Anstieg von Offset-Geschaften kommen, kann
bei Bedarf auch kurzfristig zusatzliches Personal beigezogen werden. Im Vergleich zur Frage
der Aufsicht hat dieses Thema aus unserer Sicht jedoch eine eher untergeordnete Bedeu-
tung.

8 Empfehlungen

Wir empfehlen der armasuisse, in Zusammenarbeit mit dem GS-VBS,

Zu 6.2: eine von Beschaffung (armasuisse) und Wirtschaft (ASIPRO) unabhangige
Aufsicht fir Offset-Geschafte zu etablieren.

Zu 6.3: den Verwendungszweck des Offset-Promilles zu klaren. Dies kann dazu
fuhren, dass die Offset-Policy angepasst werden muss.

Zu 6.5: die Transparenz zu Offset-Geschaften weiter auszubauen. Die wesentlichen

Einschatzungen, welche zur Anrechenbarkeit von Offset-Geschaften flhren,
sind offenzulegen.
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9 Stellungnahmen

Generalsekretariat VBS

Das GS-VBS dankt der Internen Revision VBS fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und
ist mit den Empfehlungen einverstanden.

armasuisse

armasuisse teilt die Auffassung, dass die heute bestehenden operativen Prozesse im Be-
reich Offset effizient funktionieren und die verantwortlichen Personen bei armasuisse und
dem OBB ihre Rollen zielgerichtet wahrnehmen. Die Zusammenarbeit zwischen arma-
suisse und dem OBB hat sich bewahrt und erméglicht ein effizientes Offset-Controlling.
Durch die Einbindung der Schweizer Industrie in das Offset-Controlling werden die Offset-
Beglnstigten zu Offset-Beteiligten. Dadurch kann das Instrument Offset zielgerichtet auf
die Starkung der STIB angewandt werden. Das Miteinander starkt das 6ffentliche Ver-
trauen in die Offset-Geschéafte und die Unterstlitzung fir gréssere Beschaffungsprojekte
wie Air2030. Wir sind Uberzeugt, dass mit den eingeleiteten Massnahmen — Erhéhung der
Personalressourcen, Digitalisierung des Offset-Reportings und Verlangerung der Erfll-
lungsdauer der Offsetverpflichtung — die Offset-Geschafte bei Air2030 angemessen bewirt-
schaftet werden kénnen. Zu den Empfehlungen der Internen Revision VBS nimmt arma-
suisse wie folgt Stellung:

1. armasuisse ist einverstanden mit der Schaffung einer unabhangigen Aufsicht, welche
die Erreichung der ristungspolitischen Ziele Gberwacht. Die neue Aufsicht soll von arma-
suisse transparent Uber Offset-Geschéafte informiert werden. Die etablierte fachliche Zu-
sammenarbeit mit ASIPRO fir den Betrieb des OBB soll aufrechterhalten werden.
Dadurch kommt es zu einer klaren Rollentrennung und die Unabhangigkeit wird gestarkt.
2. armasuisse ist einverstanden den Verwendungszweck des Offset-Promilles zusammen
mit ASIPRO zu klaren und schriftlich festzuhalten. Das Offset-Promille dient in erster Linie
zur Finanzierung des OBB, einer Treuhandstelle, einer Rechnungsprifungsstelle und einer
externen Prifinstanz. Eine wichtige Aufgabe von ASIPRO (OBB) besteht darin, Kontakte
zwischen der STIB und auslandischen Lieferanten zu vermitteln. Aus Sicht von arma-
suisse sind fur diesen Zweck eingesetzte Mittel ebenfalls zulassig (z. B. «B2B»-Veranstal-
tungen). Voraussetzung ist, dass die ganze STIB Zugang zu den Informationen und Ver-
anstaltungen erhalt.

3. armasuisse ist einverstanden, die Transparenz weiter zu erhéhen. Die relevanten Ent-
scheidungsgrundlagen sollen besser dargestellt, das Offset-Register ausgebaut und wei-
tere Kennzahlen und Téatigkeiten in einem Jahresbericht zur Umsetzung der Ristungsstra-
tegie aufgefuhrt werden. Angaben zu einzelnen Offset-Geschéaften inklusive Anrechnungs-
entscheide kdnnen nicht publiziert werden, da sie das Geschaftsgeheimnis verletzen. Sie
werden aber nachvollziehbar dokumentiert und berechtigten Organen auf Anfrage zugang-
lich gemacht.

15/15



	1 Management Summary
	2 Offset-Geschäfte: Ein Kurzüberblick
	3 Auftrag, Methodik und Abgrenzung
	4 Würdigung
	5 Offset im Programm Air2030
	5.1 Allgemein
	5.2 Basis für die Kompensationsgeschäfte
	5.3 Offset-Vorgaben
	5.4 Offset-Prozess, Monitoring und Offset-Register
	5.5 Kosten

	6 Governance bei Offset-Geschäften
	6.1 Einleitende Überlegung zur Aufsicht
	6.2 Zusammenspiel zwischen armasuisse und ASIPRO
	6.3 Das Offset-Promille
	6.4 Ermessensspielraum bei der Beurteilung der Anrechenbarkeit
	6.5 Transparenz bei der Offenlegung von Offset-Geschäften

	7 Bewältigung des Offset-Volumens Air2030
	8 Empfehlungen
	9 Stellungnahmen



